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Streikrecht, Macht und Wettbewerb 

 

 

von NORBERT F. TOFALL 

 

Zusammenfassung 

 

Wann verhindern Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Kartelle 

wohlfahrtssteigende Marktlösungen? Welches Handeln ist mit 

dem Schutz der individuellen Freiheit aller Bürger unvereinbar? 

Wann sollte das Streikrecht eingeschränkt werden? 

 

 

 

Abstract 

 

When do employee and employer cartels prevent welfare-en-

hancing market solutions? Which actions are incompatible with 

the protection of the individual freedom of all citizens? When 

should the right to strike be restricted? 
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Ein Streik ist die Niederlegung der Arbeit durch eine Gruppe von Arbeitnehmern, 

um ein gemeinsames Ziel im Rahmen des Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisses 

zu erreichen. Die kollektive Niederlegung der Arbeit verletzt in Deutschland dann 

nicht die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitspflicht, wenn sie im Rahmen des kol-

lektiven Arbeitsrechts erfolgt. Die im Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes der Bun-

desrepublik Deutschland garantierte Koalitionsfreiheit und die in diesem Zusam-

menhang genannten Arbeitskämpfe bedeuten nicht, daß für jeden beliebigen 

Zweck gestreikt werden darf, sondern versteht sich immer in Bezug auf die Tarifau-

tonomie und damit auf das Arbeitsverhältnis. Eine Niederlegung der Arbeit, um bei-

spielsweise allgemeine Forderungen zum Klimaschutz zu erheben, ist rechtswidrig.  

 

Während das Streikrecht im beschriebenen Rahmen aus dem Grundgesetz folgt, 

hat es der Gesetzgeber bisher versäumt, festzulegen, wie weit das Handeln von kol-

lektiven Akteuren wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden gehen darf. 

Denn durch einen Streik wird oftmals nicht nur der Arbeitgeber geschädigt, sondern 

auch Dritte, die mit den Tarifauseinandersetzungen nichts zu tun haben. Bei Pilo-

tenstreiks oder Lokführerstreiks ist diese Wirkung auf Dritte der eigentliche Macht-

hebel im Arbeitskampf: „Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will…“ 

Aber ist das auch legitim? Oder genauer gefragt: Welches Handeln im Rahmen von 

kollektiven Arbeitskämpfen ist mit dem Schutz der individuellen Freiheit aller Bür-

ger vereinbar und welches nicht? Wer darf wen zu was zwingen? Und welche Schä-

digungen Dritter sind zumutbar und verhältnismäßig? Diese Fragen sind alles an-

dere als eindeutig beantwortbar, sollten aber im Parlament ausgehandelt und be-

antwortet werden.  

 

Da das kollektive Arbeitsrecht nicht auf einer ausformulierten gesetzlichen Grund-

lage beruht, durch welche die genannten Fragen entschieden und in welche sowohl 

politische Kompromisse als auch Kompromisse zwischen den betroffenen Interes-

sengruppen – und das sind nicht nur die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 

– einfließen könnten, sondern auf „Richterrecht“, sind die Grenzen der Legitimität 

von Streiks sehr verschwommen. Auf der Grundlage der im Artikel 9 Absatz 3 des 

Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland garantierten Koalitionsfreiheit 

sind vor allem zwei höchstrichterliche Entscheidungen aus den Jahren 1971 und 

1991 maßgeblich. 

 

So hat das Bundesarbeitsgericht 1971 entschieden, daß Arbeitskampfmaßnahmen 

grundsätzlich unter dem Gebot der Verhältnismäßigkeit stehen.1 Arbeitskämpfe 

dürften nur dann eingeleitet werden, wenn sie zur Erreichung rechtmäßiger Kampf-

ziele und des nachfolgenden Arbeitsfriedens geeignet und sachlich erforderlich 

seien. Auch dürfe durch die Beeinträchtigung Dritter das Gemeinwohl nicht 

 

1  AP Nr. 43 zu Art. 9 GG Arbeitskampf. 
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offensichtlich verletzt werden. Es sollten Arbeitskampfregeln aufgestellt werden, 

um festzulegen, welche für die Allgemeinheit lebensnotwendigen Betriebe vom Ar-

beitskampf ausgenommen werden.2  

 

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte 1991 die vom Bundesarbeitsgericht 1971 

entwickelten Grundsätze des Arbeitskampfrechts und führte aus, daß es sich dabei 

um eine rechtsfortbildende Konkretisierung des Artikels 9 Absatz 3 GG handele. So 

müsse eine von Arbeitgebern verfügte Aussperrung von Arbeitnehmern (Abwehr-

aussperrung) als Antwort auf einen Streik (Angriffskampfmittel) den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit beachten und sei sonst unzulässig.3  

 

Bezüglich Streiks führte das Bundesverfassungsgericht 1991 indessen aus, daß für 

eine Verhältnismäßigkeitsprüfung von Streiks eine gerichtliche Kontrolle der Tarif-

ziele kaum zu vermeiden sei. „Eine solche Kontrolle widerspräche aber dem Gedan-

ken der Tarifautonomie.“4 Obwohl das Bundesverfassungsgericht feststellt, daß 

dadurch nicht jede Einschränkung eines Arbeitskampfes von vornherein ausge-

schlossen sei und eine solche Einschränkung durch Grundrechte Dritter und andere 

mit Verfassungsrang ausgestattete Rechte gerechtfertigt sein könne,5 dürfte dieses 

Urteil maßgeblich für die Zurückhaltung von Arbeitsgerichten sein, Streiks als un-

verhältnismäßig zu beurteilen. Welcher Arbeitsrichter möchte riskieren, daß sein 

Urteil wegen richterlicher Verletzung des Grundsatzes der Tarifautonomie von hö-

heren Instanzen aufgehoben wird? Welcher Arbeitsrichter möchte überhaupt den 

Grundsatz der Tarifautonomie verletzten? 

 

Diese „richterrechtliche“ Lage führt dazu, daß sich Arbeitsrichter der Beurteilung 

der Verletzung Rechter Dritter erst gar nicht ernsthaft stellen. Das kollektive Ar-

beitsrecht als Richterrecht hat sich dadurch selbst in eine Sackgasse geführt, aus 

die es selbst nur herausfinden dürfte, wenn höchstrichterliche Entscheidungen 

schnell einer neuen „rechtsfortbildenden Konkretisierung“ unterzogen werden.  

 

Darüber hinaus führt die derzeitige „richterrechtliche“ Lage dazu, daß keine ord-

nungspolitischen Entscheidungskriterien zur Beurteilung von Verhältnismäßigkeit 

herangezogen werden. Die entscheidenden Fragen kommen erst gar nicht in den 

Blick, könnten aber in einem vom Bundestag zu erlassenden kollektiven Arbeits-

Gesetz berücksichtigt werden: Welche Arbeitnehmer- und welche Arbeitgeber-Kar-

telle verhindern bei welchem Regelsetting wohlfahrtssteigende Marktlösungen? 

Wer mißbraucht seine Macht? Und wie müssen die Regeln gesetzt werden, so daß 

 
2  Vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG – WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE: Grenzen des Streikrechts, ausgearbeitet von 

Patrizia Robbe, WD 3 – 274/07, 2007, S. 5. 
3  DEUTSCHER BUNDESTAG – WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE: Grenzen des Streikrechts, ausgearbeitet von Patri-

zia Robbe, WD 3 – 274/07, 2007, S. 6. 
4  BVerfGE 84, S. 212 ff., S. 231. 
5  Vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG – WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE: Grenzen des Streikrechts, ausgearbeitet von 

Patrizia Robbe, WD 3 – 274/07, 2007, S. 6 – 7. 
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Machtmißbrauch verhindert wird? Welches Handeln im Rahmen von kollektiven 

Arbeitskämpfen ist mit dem Schutz der individuellen Freiheit aller Bürger vereinbar 

und welches nicht? Wer darf wen zu was zwingen? Und welche Schädigungen Drit-

ter sind zumutbar und verhältnismäßig? 

 

Solange Wettbewerb unter Anbietern herrscht, können Konsumenten ausweichen, 

wenn Streiks ihre Versorgung bedrohen. Für Lufthansakunden ist es zwar ärgerlich, 

wenn sie ihren Flug wegen eines Streiks des Kabinenpersonals nicht antreten kön-

nen. Sie können aber in Zukunft ihre Flüge bei anderen Anbietern buchen, die zu-

verlässiger sind. Unter Wettbewerbsbedingungen ist daher der Machtmißbrauch 

durch streikfreudige Gewerkschaften stark eingeschränkt. Verhalten sie sich unver-

antwortlich, geht am Ende das Unternehmen pleite und die Arbeitnehmer verlieren 

ihre Jobs. 

 

Anders verhält es sich in staatlichen oder staatsnahen Monopolunternehmen wie 

der deutschen Bahn. Dort kann eine Spartengewerkschaft wie die der Lokführer 

ohne Arbeitsplatzrisiko für ihre Mitglieder ein ganzes Unternehmen lahmlegen – 

und damit große Teile der Wirtschaft, wenn dieses Unternehmen eine Netz-

werkfunktion hat. In solchen Unternehmen sollte das Streikrecht vom Gesetzgeber 

entsprechend eingeschränkt werden. Denkbar ist, daß Beschäftigten solcher Unter-

nehmen – wie den Beamten des deutschen Staats – überhaupt kein Streikrecht ge-

währt wird. Wer sich daran stört, muß ja nicht Beamter – oder Lokführer – werden. 

Das heißt, es sollte auf die Forderung des Bundesarbeitsgerichts von 1971 zurück-

gekommen werden. Es müssen Arbeitskampfregeln aufgestellt werden, um festzu-

legen, welche für die Allgemeinheit notwendigen Betriebe vom Arbeitskampf aus-

genommen werden. 
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RECHTLICHE HINWEISE 

 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen 

des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. 

Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung des Verfassers wider. Die 

Meinungen und Erwartungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen Dokumenten der Flossbach von Storch 

AG dargestellt werden. Die Beiträge werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung 

zur Verfügung gestellt. (Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren 

oder sonstigen Titeln unterbreitet). Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder 

sonstige Empfehlung dar. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Ein-

schätzungen ist ausgeschlossen. Die historische Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. 

Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer 

Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Veröffentlichung unterlie-

gen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 

Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von der Flossbach von Storch AG selbst erstellte 

Inhalte bleibt allein bei der Flossbach von Storch AG. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in 

Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der Flossbach von Storch AG nicht gestattet. 

 

Nachdrucke dieser Veröffentlichung sowie öffentliches Zugänglichmachen – insbesondere durch Aufnahme in fremde In-

ternetauftritte – und Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch 

die Flossbach von Storch AG 
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